
bezeichnet werden darf42 . Wann aber kann man davon sprechen43 ? Ein Rats¬

kollegium darf m.E. nur bei Vorhandensein folgender Voraussetzungen als be¬

hördenmäßiges Organ bezeichnet werden44 : Das Kollegium muß ständig tagen;
die Räte müssen unabhängig von einer landesherrlichen Aufforderung oder
einer anderen Stelle zu den Beratungen zusammentreten. Das Kollegium muß
weiterhin eine feste Geschäftsordnung haben, welche ein bestimmtes Verfahren
für Beratungen und den allgemeinen Geschäftsgang vorschreibt. Das Kollegium
muß schließlich einen festen Aufgabenbereich haben45 ; die Aufgaben, welche
von ihm zu erledigen sind, dürfen ihm nicht von Fall zu Fall und nach Willkür
übertragen werden.

Geht man von diesenVoraussetzungen aus, so läßt sich feststellen, daß erst
unter Ruprecht von Veldenz, der für seinen unmündigen Neffen Wolfgang von
1532 bis 1543 die Regierungsgeschäfte führte, erste vage Ansätze für eine
behördenmäßige Organisation des Rates46 vorhanden sind: Die Beratung und

42 Vgl. dazu besonders die einschlägigen Passagen bei schmoller, Behördenorganisation,
S. 51; oestreich, Der brandenburg-preußische Geheime Rat, S. 3, sowie zusammen¬
fassend Härtung, Deutsche Verfassungsgeschichte, S. 57 ff (mit weiteren Hinweisen);
oestreich, Verfassungsgeschichte, S. 404 ff. Der Begriff der Behörde in diesem ver¬
fassungsgeschichtlichen Sinn ist nicht mit dem heute geltenden Begriff gleichzusetzen.
Die moderne Literatur und Rechtsprechung verstehen im Anschluß an die Unterschei¬
dung zwischen öffentlichem und privatem Recht unter einer Behörde jede Stelle, die
mit Aufgaben öffentlicher Verwaltung betraut wird (vgl. z.B. dazu wolff/bachof, Ver¬
waltungsrecht I, § 46 II); vgl. zu den folgenden Überlegungen schmitz-eckert, Die
hochstift-münsterische Regierung S. 33 f.

43 Für eine Abgrenzung der losen Vereinigung fürsüicher Ratgeber gegenüber einem
festgefügten Verwaltungskörper ist die Definition von schmoller, Behördenorganisa¬
tion, S. 18, wenig geeignet Er schreibt „Wo ein Kreis staatlicher Geschäfte zu einer
dauernden für sich bestehenden Institution wurde, nennen wir den Inbegriff der in ihr
amtlich Tätigen - mit Rücksicht auf diese ihre Funktion, unabhängig von ihrer Zahl,
ihrer individuellen Persönlichkeit - als dauerndes Rechtssubjekt eine Behörde." Die
Definition von König, Verwaltungsgeschichte Ostfrieslands, S. 30, erscheint zu unge¬
nau; er ist der Meinung, man könne von einer Kanzlei als Behörde erst dann sprechen,
wenn sich die „von einem juristisch gebildeten Kanzler geleitete und mit Sekretären
als Hilfspersonal versehene landesherrliche Schreibstube (Kanzlei) mit einer bestimm¬
ten Anzahl meist ortsanwesender, sachverständiger Räte verbindet und der Kanzler an
die Spitze dieser ebenfalls Kanzlei genannten Dienststelle mit kollegialischer Ver¬
fassung tritt".

44 Gesichtspunkte zu einer Klärung dieser Frage hat bisher, soweit ersichtlich, nur
schmitz-eckert, Die hochstift-münsterische Regierung, S. 33 f, zusammengestellt.
Allerdings scheint mir das Argument, „der Kreis der Ratsmitglieder muß zahlenmäßig
bestimmt, die Funktion des Ratskollegiums jedoch unabhängig von der Mitwirkung
einzelner Persönlichkeiten sein”, nicht sehr wesentlich zu sein.

45 Auf dieses Erfordernis haben bereits Härtung, Deutsche Verfassungsgeschichte, S.

47 f, und vor ihm v. below, Die Neuorganisation der Verwaltung, S. 315, sowie schmol¬
ler, Behördenorganisation, S. 51, hingewiesen. Siehe dazu auch schmitz-eckert, Die
hochstift-münsterische Regierung, S. 34, Anm. 19.

46 Siehe dazu BayHStA München K.bl. 384/12, fol. 151.
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